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der Dienſtanweiſungen der einzelnen Beamtenklaſſen . 13. Feſt⸗
ſtellung der Dienſtkleiderordnung . Beſtimmungen für Kleider⸗
kaſſen . 14. Freifahrtordnung . 15. Urlaubsordnung .

Im Namen des Reichs ernenne ich den Generalleutnant 3. D.
Wilhelm Groener zum Reichsverkehrsminiſter .

RVBl Nr . 1 vom 1. 7. 1920 .

Berlin , den 25 . Juni 1920 .

Der Reichspräſident : Ebert .
Der Reichskanzler : Fehrenbach .

Berlin , den 26 . Juni 1920 .

Vorſtehenden Erlaß bringe ich mit dem Bemerken zur Kennt⸗
nis , daß ich die Geſchäfte des Reichsverkehrsminiſteriums heute
übernommen habe .

In Erinnerung an die gemeinſame Arbeit , die mich in Frieden
und Krieg mit den deutſchen Eiſenbahnverwaltungen verbunden
hat , und in Anerkennung der glänzenden Leiſtungen des Eiſen⸗
bahnperſonals im Kriege übernehme ich das ſchwere Amt . In
den alten Beziehungen , die wir vertrauensvoll erneuern wollen ,
erblicke ich eine gute Bürgſchaft für das einmütige Zuſammen⸗
wirken aller Kräfte und für die Erfüllung der ungeheuren Auf⸗
gaben , die der wirtſchaftliche Wiederaufbau unſeres Vaterlandes
an das geſamte Verkehrsweſen ſtellt .

Groener , Reichsverkehrsminiſter .

Verhalten der Eiſenbahner .
Der Reichsverkehrsminiſter .

E III 82 . Berlin , den 23 . Oktober 1920 .
Wie ich zu meiner lebhaften Befriedigung feſtſtellen darf , be⸗

ginnt die durch den Krieg und ſeine Nacherſcheinungen ſo ſchwer
erſchütterte Ordnung des Eiſenbahnweſens wieder aufzuleben .
Dieſe Erſcheinung , die von weiten Kreiſen des Volkes dankbar
anerkannt wird , iſt mit allen Kräften zu ſtützen und zu fördern .
Die Eiſenbahnen müſſen , wenn ſich das deutſche Wirtſchaftsleben
erholen ſoll , ſo raſch als möglich den alten Ruf unbedingter Zu⸗
verläſſigkeit in vollem Umfang wieder gewinnen .

Vom geſamten Eiſenbahnperſonal aller Dienſtzweige erwarte
ich deshalb , daß es den im Eiſenbahnweſen noch hervortretenden
Verſtößen gegen Recht und Ordnung , von wem ſie auch immer
ausgehen mögen , mit vollem Nachdruck entgegentritt . Geſetzes⸗
verletzungen ſind zur Abrügung durch den Stvafrichter zu brin⸗
gen . Eine Nachſicht , wie ſie vielleicht früher gerechtfertigt war ,
iſt nach der heutigen Lage der Verhältniſſe nicht mehr am Platze .

Jeder Eiſenbahner muß ſich dabei bewußt ſein , daß ſein eigenes
Verhalten für die mit den Bahnen in Verkehr tretenden Per⸗
ſonen vorbildlich ſein muß , wenn er ſeiner Aufgabe gemäß von
dieſen die Beachtung von Recht und Sitte verlangen will . Seine
erſte Pflicht iſt es , in ſelbſtloſer Weiſe für die ihm anvertrauten

erſonen und Güter zu ſorgen . Erfüllt das Eiſenbahnperſonal
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dieſe Pflicht und weiſt es jede Verſuchung und jede Zumutung

zu einem anderen Verhalten entſchieden zurück , ſo trägt es in

ſeinem Teil ganz weſentlich bei zur Geſundung unſeres Volkes

und ſchafft hierdurch die erſte Vorausſetzung für die Beſſerung

der geſamten Wirtſchaftsverhältniſſe und damit auch der eigenen

Lage .
Groener .

Nr . 2b 1 b. 126/5 . XI . 1920 . Nr . 37 . Sämtlichen Dienſtſtellen

ur Kenntnis . Der Erlaß iſt auch dem Perſonal , dem das Nach⸗

richtenblatt nicht zugänglich iſt , bekanntzugeben .

Verhalten des Eiſenbahnperſonals .
Nr . A 3. 2b 1 b. M 77 . ( 137/7 . XII . 1920 . ) Nachſtehender Erlaß

des Herrn Reichsverkehrsminiſters iſt dem geſamten Eiſenbahn⸗

perſonal bekanntzugeben .
Berlin , den 12. November 1920 .

An die Beamten und Arbeiter der Reichseiſenbahnen .

In Erkenntnis ſeiner Mitverantwortung für die Geſundung

unſeres ſo ſchwer darnieder liegenden Volkslebens hat das Eiſen⸗

bahnperſonal — Beamte wie Arbeiter — der Entſchließung des

Reichskabinetts folgend am 9. November d. J . ſeinen Dienſt

weiter verſehen , und zwar auch an Orten , wo ſonſt gefeiert

wurde . Ich ſpreche dem geſamten Perſonal meinen Dank hier⸗

für aus . Beſonders danke ich den Berliner Beamten und Arbei⸗

tern , die trotz der durch den Ausſtand der Glektriaitätsarbeiter
verurſachten Schwieriakeiten treu und aufopferunasvoll ihre

Pflicht erfüllt haben .
Das Verhalten des Perſonals in dieſen Tagen wird auch die

Offentlichkeit davon überzeugen , daß es den Eiſenbahnern nicht
an Arbeitswillen fehlt , und daß es nicht ihre Schuld iſt , wenn der

Überfluß an Menſchen , der auf die Demobilmachungsmaßnahmen
zurückzuführen iſt , bis heute noch nicht hat abgeſtoßen werden
können .

Der Reichsverkehrsminiſter . Groener .

RVBl Nr . 19. 1920 .

Sinnſpruch : Der Weg zur Ruhe geht nur durch
das Gebiet der allesumfaſſenden
Tätigkeit . (Novalis) .

Zuruheſetzung von Beamten .

E II 24. 14899 . Berlin , den 26 . Oktober 1920 .

A. Ruhegehälter für Beamte .

Für die Zuruheſetzung der Reichseiſenbahnbeamten ſind die

Vorſchriften des Reichsbeamtengeſetzes ( RBG ) vom 18. Mai 1907

und des Unfallfürſorgegeſetzes ( ÜFh ) vom 18. Juni 1901 . ( Der

Reichsbeamte Seite 6 und 385 ) maßgebend . Zur Durchführung

dieſer geſetzlichen Vorſchriften beſtimme ich folgendes :

1. Auf Grund der Ermächtigung im § 54 RBG übertrage

ich den Behörden , die in den Ländern bei der noch beſtehenden
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bisherigen Organiſation der Eiſenbahnbehörden ſeither für die
Zuruheſetzung der Beamten und die Feſtſetzung des Ruhegehalts
zuſtändig waren , bis auf weiteres die Befugnis zu der Entſchei⸗
dung darüber , ob und zu welchem Zeitpunkte dem Antrage eines
Beamten auf Verſetzung in den Ruheſtand ſtattzugeben iſt , ſowie
ob und welches Ruhegehalt dem Beamten zuſteht . Ausgenommen
ſind die Beamten der Gruppe X der Reichsbeſoldungsordnung an
aufwärts , ſoweit die Bearbeitung ihrer Perſonalangelegenheiten
von der Hauptſtelle des Reichsverkehrsminiſteriums übernom⸗
men iſt .

2. In dem gleichen Umfange , wie zu Ziffer 1, übertrage ich
denſelben Behörden auf Grund der Beſtimmung im § 9 UFG
in Verbindung mit § 54 RBG . die Befugnis zu der Entſcheidung
darüber , ob und zu welchem Zeitpunkte dem Antrage eines Be⸗
amten , der infolge eines im Dienſt erlittenen Betriebsunfalles
dauernd dienſtunfähig geworden iſt , auf Verſetzung in den Ruhe⸗
ſtand ſtattzugeben iſt , und ob und welches Ruhegehalt gemäß
§ 1 U8FG ihm zuſteht .

3. Ferner ermächtige ich auf Grund des von dem früheren
Bundesrat in der Sitzung vom 14. Mai 1914 — 8§ 451 der Pro⸗
tekolle — gefaßten Beſchluſſes , betreffend die Anrechnung von
Hilfsbeamtendienſtzeit als ruhegehaltsfähige Dienſtzeit , nach § 52
Ziffer 4 RBG die Penſionsfeſtſetzungsbehörden widerruflich , in⸗
ſoweit als ſie nach Ziffer 1 und 2 zur Feſtſetzung der Ruhe⸗
gehälter ſelbſt zuſtändig ſind , auch die Hilfsbeamtendienſtzeit
nach den bisher für die Beamten der ehemaligen Reichseiſen⸗
bahnen geltenden Grundſätzen als ruheghaltsfähige Dienſtzeit
anzurechnen . Dieſe Grundſätze decken ſich mit den bei den frühe⸗
ren preußiſch⸗heſſiſchen Staatseiſenbahnen geltenden Beſtim⸗
mungen , die in den preußiſchen Perſonalvorſchriften von 1914 auf
Seite 290 ff . im Zuſammenhang dargeſtellt ſind .

4. Iſt ein Beamter zwar mit ſeiner Zuruheſetzung an ſich
einverſtanden , wünſcht er aber eine weitere als die geſetzlich zu⸗
läſſige Hinausſchiebung des Zeitpunktes für den Eintritt in den
Ruheſtand , ſo iſt meine Entſcheidung einzuholen .

5. Dagegen bedarf es meiner vorherigen Entſcheidung nicht ,
wenn ein ſeine Zuruheſetzung nachſuchender Beamter höhere als
die beſtimmungsmäßigen Ruhegehaltsgebührniſſe beanſprucht . In
dieſen Fällen haben vielmehr die Penſionsfeſtſetzungsbehörden
die Beſtimmung darüber , ob und welches Ruhegehalt dem Be⸗
amten zuſteht , ſelbſt zu treffen , und es bleibt dem Beamten über⸗
laſſen , gemäß § 150 RBcà meine Entſcheidung im Beſchwer⸗
deweg einzuholen .

6. Die Penſionsfeſtſetzungsbehörden haben ferner meine
Entſcheidung einzuholen , wenn die Gewährung eines Ruhegehalts
auf Grund des § 37 RBG —ſoweit kein Anſpruch auf Ruhe⸗
gehalt beſteht — und des § 39 RBG oder die Anrechnung einer
nicht bereits als ruhegehaltsfähig zugeſicherten Dienſtzeit auf
Grund der §§ 50 und 52 Ziffer 1 bis 3 RBG für angezeigt er⸗
achtet wird .

7. Ergibt ſich die Notwendigkeit , von Amts wegen die Zu⸗
ruheſetzung von Beamten , die das 65 . Lebensjahr no ch
nicht vollendet haben , einzuleiten , ſo iſt folgendes zu
beachten :
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a) bei unkündbar angeſtellten Beamten .

Dem Beamten , der nach § 61 RBG für dauernd dienſtun⸗

fähig erachtet wird oder ſeinem nötigenfalls hierzu beſonders zu

beſtellenden Kurator iſt nach §S 62 RBG unter Angabe der

Gründe der Zuruheſetzung und des zu gewährenden Ruhegehalts⸗

betrages zu eröffnen , daß der Fall ſeiner Verſetzung in den

Ruheſtand vorliege . Zur Erhebung von Einwendungen iſt die

im § 63 RBG vorgeſehene Friſt von ſechs Wochen zu gewähren .
Werden von dem Beamten gegen die Verſetzung in den Ruhe⸗

ſtand Einwendungen erhoben , ſo iſt nach § 64 Abſatz 1 RBGS
an mich zu berichten . Der Beifügung einer Ruhegehaltsnach⸗

weiſung bedarf es zunächſt nicht ; es genügt , wenn die Nachwei⸗

ſung ſich in den Akten befindet . In dem Berichte iſt ein Beamter

( Dezernent oder Hilfsdezernent ) vorzuſchlagen , der von mir mit

der Vornahme der im § 64 Abſatz 2 bis 4 RBG bezeichneten

Amtshandlungen zu beauftragen ſein wird . Nach ergangener

Entſcheidung ſind , ſofern der Beamte bei ſeinem Widerſpruch

gegen die Verſetzung in den Ruheſtand verharrt , die geſchloſſenen
Akten nach §S 65 RBG unter Beifügung einer Ruhegehaltsnach⸗

weiſung über das geſetzliche Ruhegehalt an mich einzureichen ;

b) bei den unter dem Vorbehalt des Widerrufs
oder der Kündigung angeſtellten Beamten .

Bei der unfreiwilligen Zuruheſetzung dieſer Beamten ſind
die Beſtimmungen der §§ 61 ff . RBHnicht anzuwenden . Den

Beamten iſt vielmehr , ſobald der Fall ihrer Verſetzung in den

Ruheſtand vorliegt , dieſes ſeitens der vorgeſetzten Dienſtbehörde

mitzuteilen und gleichzeitig der vorbehaltlich der höheren Geneh⸗

migung ihnen vorausſichtlich zu gewährende Ruhegehaltsbetrag

bekanntzugeben ; auch iſt ihre etwaige Gegenerklärung entgegen⸗

zunehmen . Die im § 63 RBG zur Erhebung von Einwendungen

vorgeſehene Friſt von 6 Wochen ſteht dieſen Beamten nicht zu .
Es genügt vielmehr eine angemeſſene kürzere Friſt . Demnächſt

iſt der Antrag auf Zuruheſetzung des Beamten mit den Verhand⸗

lungen und einer Ruhegehaltsnachweiſung über das geſetzliche

Ruhegehalt mir einzureichen und nach ergangener Entſcheidung
die im §S 55 RB vorgeſehene Bekanntmachung bei gleichzeitiger
ausdrücklicher Kündigung des Dienſtverhältniſſes bezw . bei Wi⸗

derruf der Anſtellung zu dem nach § 55 RBG in Ausſicht ge⸗
nommenen Zeitpunkt zu bewirken .

8. Iſt von Amts wegen die Zuruheſetzung eines Beamten ,

der das 65 . Lebensjahr vollendet hat , wegen
dauernder Dienſtunfähigkeit einzuleiten , ſo iſt zunächſt der Be⸗

amte nach §S 60a RBG anzuhören , und es iſt ihm gleichzeitig der

vorausſichtlich zu gewährende Ruhegehaltsbetrag mitzuteilen .
Ein Zwang , die im §S 63 RBG zur Erhebung von Einwendungen
vorgeſehene Friſt von ſechs Wochen einzuhalten , beſteht hierbei
nicht . Demnächſt iſt mir der Antrag auf Zuruheſetzung des

Beamten mit den Verhandlungen und einer Ruhegehaltsnach⸗
weiſung über das geſetzliche Ruhegehalt einzureichen und nach

ergangener Entſcheidung die nach §S 55 RBG vorgeſehene Be⸗

kanntmachung — bei den unter dem Vorbehalt des Widerrufs
oder der Kündigung angeſtellten Beamten unter gleichzeitiger
ausdrücklicher Kündigung des Dienſtverhältniſſes bezw . bei Wi⸗
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derruf der Anſtellung — zu dem nach § 55 RBG in Ausſicht
genommenen Zeitpunkt zu bewirken .

9. In den Begleitberichten über die zwangsweiſe Zuruhe⸗
ſetzung von Beamten iſt ſtets anzugeben : a) ob der Beamte un⸗
kündbar oder auf Kündigung angeſtellt iſt ; b) ob der Beamte das
höchſte Gehalt ſeiner Beſoldungsgruppe erreicht hat oder , wenn
dies nicht der Fall iſt , wann die nächſte Gehaltszulage fälligwird .

B. Bezuge für Hinterbliebene von Beamten .
Die Anſprüche der Hinterbliebenen von Beamten auf Wit⸗

wen⸗ und Waiſengeld und andere Hinterbliebenenbezüge regeln
ſich nach dem Beamtenhinterbliebenengeſetz ( BHG ) vom 17. Juni
1907 und dem Unfallfürſorgegeſetz ( UFG ) vom 18. Juni 1901
( Der Reichsbeamte S . 377 und 385) .

1. Auf Grund der Beſtimmung im § 13 Abſatz 2 BHG uüber⸗
trage ich die Feſtſetzung des Witwen⸗ und Waiſengeldes für die
Hinterbliebenen eines im aktiven Dienſt verſtorbenen Beamten
und die Beſtimmung darüber , an wen die Zahlung zu leiſten iſt ,den unter A 1 bezeichneten Behörden . Ausgenommen bleiben
auch hier die Beamten von Beſoldungsgruppe X an aufwärts ,
ſoweit die Bearbeitung ihrer Perſonalangelegenheiten von der
Hauptſtelle des Reichsverkehrsminiſteriums übernommen iſt .Ausgenommen ſind ferner diejenigen Fälle , deren Erledigungnach den § § 9 bis 11 B § G dem Reichskanzler vorbehalten iſt[ſ . jedoch nachfolgende Ziffer 8) .

2. Ebenſo übertrage ich den vorbezeichneten Behörden in den
Fällen , in denen Beamte infolge eines im Dienſt erlittenen Be⸗
triebsunfalles ſterben , auf Grund der Beſtimmung im § 9 u §in Verbindung mit § 13 Abſatz 2 BHG die Feſtſetzung der nach§ 2 des Unfallfürſorgegeſetzes zu gewährenden Hinterbliebenen⸗
bezüge und die Beſtimmung darüber , an wen die Zahlung zu
leiſten iſt .

5. Ferner ermächtige ich die vorbezeichneten Behörden , die
Anrechnung von Hilfsbeamtendienſtzeit als ruhegehaltsfähige
Dienſtzeit gemäß § 52 Ziffer 4 RBõG auch bei Feſtſetzung der
Witwen⸗ und Waifengelder für die Hinterbliebenen von Beamten
entſprechend der Beſtimmung unter X 3 ſelbſtändig vorzunehmen .4. Die Anträge auf Bewilligung von Witwen⸗ und Waiſen⸗geld in den §§ 9 und 10 BHG bezeichneten Fällen und die An⸗
träge auf Anrechnung gewiſſer Dienſtzeiten nach §S 11 BG ( mit
Ausnahme der unter vorſtehender Ziffer 3 erwähnten Fälle )ſind mir zur weiteren Behandlung vorzulegen .

C. Gewährung des Gnadenvierteljahrs .
Auf Grund der Ermächtigung in den 88 8, 31 und 69 RBG

übertrage ich den unter A 1 bezeichneten Behörden mit der dort
angegebenen Ausnahme die Beſtimmung über die Gewährungdes Gnadenvierteljahrs von den Dienſtbezügen der Beamten ,
Wartegeldempfänger und Penſionäre ſowie die Beſtimmung dar⸗über , an wen die Zahlung zu leiſten iſt .

D. Allgemeine Beſtimmung .
Soweit in den vorſtehenden Anordnungen meine Entſcheidungvorbehalten iſt , überlaſſe ich dieſe bis auf weiteres den Zweig⸗

0



ſtellen des Reichsverkehrsminiſteriums mit Ausnahme der Per⸗

ſonalangelegenheiten der Beamten von Beſoldungsgruppe R an

aufwärts , ſoweit deren Bearbeitung von der Hauptſtelle über⸗

nommen iſt . Die ſich auf dieſe Beamten beziehenden Anträge

— an die Hauptſtelle des Reichsverkehrsminiſteriums weiterzu⸗

eiten .
Der Reichsverkehrsminiſter : Gröner .

( S. RVBl 17. 1920 vom 2. 11. 1920 . )

Nr . A 3 3b 16. An ſämtliche Dienſtſtellen und Beamten zur

Kenntnis .

Die Zuruheſetzung der Beamten , die Berechnung des Ruhe⸗

gehaltes und das Verfahren bei der Zuruheſetzung erfolgt nach

den Beſtimmungen des Reichsbeamtengeſetzes ( RBG ) ; bei der

Berechnung des Ruhegehaltes werden indeſſen vorläufig noch die

Beſtimmungen des badiſchen Beamtengeſetzes angewendet . Der

Ausgleich in der Höhe des Ruhegehaltes , wie er ſich auf Grund

des RBG und der Sätze des Reichsbeſoldungsgeſetzes ergibt , er⸗

folgt , ſobald die Bezüge nach dieſem Geſetz endgültig feſtſtehen .

Auf folgende Beſtimmungen des RBG , die weſentlich von dem

badiſchen Recht abweichen , wird beſonders hingewieſen :

1. Nach §S 7 RBBG erhalten die Hinterbliebenen eines ver⸗

ſtorbenen planmäßigen Beamten die volle Beſoldung noch für

das auf den Sterbemonat folgende Vierteljahr ( Gnaden⸗

vierteljahr ) ; auch den Hinterbliebenen eines außerplan⸗

mäßigen Beamten kann das Gnadenvierteljahr bewilligt werden .

Nach dem badiſchen Recht kon⸗tem die Hinterbliebenen eines

etatmäßigen Beamten das Stervegehalt nur während der auf den

Todestag folgenden 3 Monate erhalten ; die Hinterbliebenen

eines nichtetatmäßigen Beamten konnten ein Sterbegehalt nur

imeinmonatigen Betrag des Dienſteinkommens erhalten .
2. Nach § 34a RBBG iſt bei den Beamten , welche das 65 . Le⸗

bensjahr vollendet haben und ſich zuruheſetzen laſſen wollen ,

eingetretene Dienſtuntauglichkeit nicht Vorbedingung des An⸗

ſpruchs auf Ruhegehalt . Umgekehrt kann ein Beamter über 65

Jahre gegen ſeinen Willen nur zuruhegeſetzt werden , wenn

Dienſtunfähigkeit erwieſen iſt , und zwar nach Anhörung des Be⸗

amten , ſo , als ob der Beamte ſeine Zuruheſetzung ſelbſt beantragt

hätte ( §§ 60a , 53 RBG ) , ſiehe Ziffer 83).

Die Zuruheſetzung eines Beamten gegen ſeinen Willen ledig⸗

lich wegen Vollendung des 65 . Lebensjahres iſt daher nach Reichs⸗

recht nicht zuläſſig . Die Dienſtſtellen haben deshalb bei Be⸗

amten , die das 65. Lebensjahr vollendet haben , nur dann der

Eiſenbahn⸗Generaldirektion zu berichten , wenn die körperliche und

geiſtige Leiſtungsfähigkeit ſolcher Beamten nicht mehr den An⸗

forderungen des Dienſtes entſpricht und ſie nicht mehr imſtande

ſind , ihre Amtspflichten zu erfüllen .
3. Nach § 53 RBG iſt zum Beweiſe der Dienſtunfähigkeit

eines ſeine Verſetzung in den Ruheſtand nach⸗

ſuchenden Beamten die Erklärung der demſelben unmittel⸗

bar vorgeſetzten Dienſtbehörde erforderlich , daß ſie nach pflicht⸗

mäßigem Ermeſſen den Beamten für unfähig halte , ſeine Amts⸗

pflichten ferner zu erfüllen .



4. Eine zwangsweiſe Verſetzung in den Ruhe⸗
ſtand iſt in den § § 61 ff . RBG vorgeſehen für Beamte , welche
durch Blindheit , Taubheit oder ein ſonſtiges körperliches Gebre⸗
chen oder wegen Schwäche ihrer körperlichen oder geiſtigenKräfte zu der Erfüllung ihrer Amtspflichten dauernd unfähig
ſind .

5. Nach § 40 des Reichsbeamtengeſetzes iſt den in den Ruhe⸗
ſtand oder in den einſtweiligen Ruheſtand verſetzten Beamten ,
die ihren dienſtlichen Wohnſitz im Ausland haben , Erſatz der
Koften des Umzugs nach dem innerhalb des Reichs von ihnen
gewählten Wohnorte zu gewähren .

Karlsruhe , den 24 . November 1920 .

Eiſenbahn⸗Generaldirektion .

Nr . 646 A/R 18.

Schadenerſatzforderungen gegen Reichseiſenbahn⸗Beamte
und Arbeiter .

E. I. 9. Nr . 6347 . Berlin , den 20. September 1920 .

Durch Erlaß des Herrn Reichspräſidenten vom 9. September1920 bin ich ermächtigt worden , Schadenerſatzforderungen gegen
Reichseiſenbahn⸗Beamte und Arbeiter , die im Eiſenbahnbetriebund Verkehr durch deren Verſehen entſtanden ſind oder noch ent⸗
ſtehen , nach Befinden der Umſtände zu ermäßigen oder zu er⸗
laſſen . Ferner iſt mir die Befugnis erteilt worden , dieſe Er⸗
mächtigung bis zu einem durch Schätzung zu ermittelnden Be⸗
trag von 500 M. für jeden Einzelfall auf die Eiſenbahndirek⸗tionen und Eiſenbahn⸗Generaldirektionen weiter zu übertragen .

Ich ermächtige demgemäß die Eiſenbahndirektionen und Eiſen⸗
bahn⸗Generaldirektionen , Schadenerſatzforderungen gegen Reichs⸗
eiſenbahnbeamte und Arbeiter , die im Eiſenbahnbetrieb und
Verkehr durch deren Verſehen entſtanden ſind oder noch entſtehenund die für den Einzelfall den durch Schätzung zu ermittelnden
Betrag von 500 M. nicht überſteigen , nach Befinden der Umſtände
zu ermäßigen oder zu erlaſſen . Der Reichsverkehrsminiſter .

E. I. 9. Nr . 6687 . Berlin , den 20 . Oktober 1920 .

In Ausführung des Erlaſſes vom 20. September 1920 —
Reichs⸗Verkehrs⸗Bl . S . 82 — beſtimme ich folgendes :

Für die Entſcheidung über die Ermäßigung oder den Erlaß
von Schadenerſatzforderungen gegen Reichseiſenbahnbeamte und
Arbeiter , die im Eiſenbahn⸗Betrieb oder ⸗Verkehr durch derrn
Verſehen entſtanden ſind , iſt der Schadenbetrag in der Regel
nicht rechnungsmäßig , ſondern durch Schätzung zu ermitteln .

Die Eiſenbahndirektion oder Eiſenbahn⸗Generaldirektion be⸗
ſtimmt , welcher Betrag der Forderung von dem Bedienſteten ein⸗
gezogen werden ſoll .

Bei der Bemeſſung des dem Bedienſteten zur Laſt zu legenden
Teilbetrags der Erſatzkoſten iſt einerſeits auf die Schwere des
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